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Gefährdungsbeurteilung an Arbeitsplätzen 
mit Vibrationseinwirkung 
Hand-Arm- und Ganzkörper-Vibrationen 

Eberhard Christ, Sankt Augustin 

Vibrationseinwirkung an Arbeitsplätzen 
kann die Sicherheit und Gesundheit ge-
fährden. Drei anerkennungsfähige Be-
rufskrankheiten, durch langjährige in-
tensive Vibrationseinwirkung verur -
sacht, veranlassen zu Präventionsmaß-
nahmen. Die Hersteller von Maschinen 
und Geräten, die Vibrationsbelastung 
verursachen, sind verpflichtet, über die 
Größe der Vibrationsemission zu infor-
mieren. Allerdings gab es bisher mit Aus-
nahme des Bergbaubereichs für die übri-
gen Wirtschaftszweige keine spezifisch 
auf die Vibrationseinwirkung an Arbeits-
plätzen bezogene Arbeitsschutzvor-
schrift, die die Gefährdungsermittlung 
und daraus folgend wirksame Präventi-
onsmaßnahmen festlegt. Ende 2000 hat 
der EU-Ministerrat mit dem Beschluss ei-
nes „Gemeinsamen Standpunktes“ über 
das Ergebnis mehrjähriger Verhandlun-
gen zu einer EU-Vibrationsschutzricht-
linie politisches Einvernehmen erzielt. 
Nach Stellungnahme des Europäischen 
Parlaments ist noch für 2001 mit ihrer 
endgültigen Verabschiedung als eine 
weitere Einzelrichtlinie zur EU-Arbeits-
schutz-Rahmenrichtlinie 89/391/EWG zu 
rechnen.  

Gesundheitsgefährdung durch 
Vibrationsbelastung  

Die Vibrationseinwirkung an Ar-
beitsplätzen, als physikalische Be-
lastungsgröße ähnlich der Lärmein-
wirkung einzuordnen, wird übli-
cherweise in zwei Hauptgruppen 
unterteilt:  
Hand-Arm-Vibrationen (Schwing-
frequenzbereich 8 Hz bis 1000 Hz) 
mit der Gefahr des Entstehens von 
Durchblutungsstörungen, Knochen- 
und Gelenkschäden, neurologi-
schen oder Muskelerkrankungen, 
verursacht durch Arbeit mit hand-
gehaltenen oder handgeführten Ma-
schinen und Geräten (typische Ver-
treter: Meißel- und Aufbrechhäm-
mer, Schlagschrauber (Bild 1), Win-
kelschleifer, Stampfer, Rüttelplat-
ten usw.).  

Ganzkörper-Vibrationen 
(Schwingfrequenzbereich 0,5 Hz bis 
80 Hz) mit der Gefahr des Entste-
hens von Rückenschmerzen und 
bandscheibenbedingten Wirbelsäu-
lenschädigungen, verursacht durch 
Arbeit im Sitzen mit mobilen Ma-
schinen und Fahrzeugen, bei denen 
der unebene befahrene Untergrund 
die gefährdende Vibrationsanre-
gung bewirkt (typische Vertreter: 
Erdbaumaschinen (Bild 2), land- 
und forstwirtschaftliche Traktoren, 
Gabelstapler usw.). 

Überschreitet die tägliche Vibra-
tionseinwirkung bei der Arbeit die 
Grenze der Gesundheitsgefährdung 
und setzt sich dies über längere 
Zeiträume fort, so besteht die Ge-
fahr, dass eine der in der gesetz -
lichen Berufskrankheitenliste [1] 
ent haltenen vibrationsbedingten 
Erkrankungen entsteht. Die Tabelle 

gibt eine Übersicht über die Zahlen 
der bei den gewerblichen Berufs-
genossenschaften im Jahre 1999 
eingereichten Anzeigen auf Ver-
dacht einer vibrationsbedingten 
Berufskrankheit, der tatsächlich 
nach Prüfung der gesetzlichen Vo-
raussetzungen erfolgten Anerken-
nungen, des Anteils neuer Berufs-
krankheitsrenten sowie zusätzlich 
der aus den Vorjahren noch laufen-
den Renten.  

Gesetzliche Regelungen, Nor-
men und Richtlinien 

Die grundsätzlichen Bestimmun-
gen des Arbeitsschutzgesetzes [3] 
zur Ermittlung und Beurteilung von 

Autor 

Dr.-Ing. Eberhard Christ 
leitet den Fachbereich 
Lärm-Vibration im 
Berufsgenossenschaft-
lichen Institut für Ar-
beitssicherheit – BIA, 
Sankt Augustin.

Berufskrankheit Anzeigen auf Anerkennung Neue Noch laufende
Verdacht einer einer BK BK-Renten BK-Renten aus

BK den Vorjahren
BK 2103 638 132 81 4 789

BK 2104 92 7 3 89

BK 2110 683 16 11 64

BK 2103 – Erkrankung durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werk-
zeugen oder Maschinen

BK 2104 – Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten
gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit
ursächlich waren oder sein können

BK 2110 – Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale
Einwirkungen von Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen
haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich
waren oder sein können.

Bild 1 l  Hand-Arm-Vibrationsbelastung 
bei der Arbeit mit einem handgehalte-
nen  Schlagschrauber. 

Übersicht über die vibrationsbedingten Berufskrankheiten (BK) im Jahre 1999.  (Quelle:HVBG [2]) 

Bild 2 l  Ganzkörper-Vibrationsbelastung eines Kompaktor-Fahrers 
bei der  Müllentsorgung. 
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Gefährdungen der Sicherheit und 
Gesundheit der Beschäftigten bei 
der Arbeit sowie zur Planung und 
Durchführung technischer und/
oder organisatorischer Maßnahmen 
zur Beseitigung oder Verminderung 
festgestellter Gefahren werden bis-
lang nur im Geltungsbereich des 
Berggesetzes [4] durch Detail-
regelungen auch für Vibrationsein-
wirkung an Arbeitsplätzen ergänzt. 
Eine allgemein gültige Präventions-
vorschrift für Vibrationseinwirkung 
an Arbeitsplätzen war zwar im Ent-
wurf bereits im Jahre 1993 von der 
EU-Kommission veröffentlicht wor-
den [5], fand aber erst im Jahre 
2000 die Zustimmung der Mitglied-
staaten, so dass im Jahre 2001 mit 
der endgültigen Verabschiedung zu 
rechnen ist. Diese Richtlinie wird 
als Einzelrichtlinie im Sinne des Ar-
tikels 16 (1) der Arbeitsschutz-Rah-
menrichtlinie 89/391/EWG [6] alle 
erforderlichen vibrationsschutzspe-
zifischen Detailfestlegungen tref-
fen, um ein modernes Präventions-
system zu schaffen.  

Bereits mit dem Zeitpunkt der 
Einrichtung des Europäischen Bin-
nenmarkts traten gesetzliche Rege-
lungen in Kraft, die die Hersteller 
oder Importeure von Maschinen und 
Geräten verpflichteten, in den Be-
nutzerinformationen Angaben zur 
Vibrationsemission zu machen (EU-
Maschinen-Richtlinie [7], umge-
setzt in der Neunten Verordnung 
zum Gerätesicherheitsgesetz [8]). 

 Die angegebenen Emissions-
werte sollten vor allem die Auswahl 
vibrationsgeminderter Produkte er-
möglichen, sie werden aber zu-
nächst in der Anlaufphase der Um-

setzung der Arbeitsplatz-Vibrati-
onsschutz-Richtlinie auch für die 
Gefährdungsbeurteilung nützlich 
sein. 

Unterstützt wird die Anwendung 
der gesetzlichen Vibrationsschutz-
regelungen durch Normen und 
Richtlinien, die zum größten Teil 
bereits als Neufassungen oder aktu-
elle Überarbeitungen verfügbar 
sind. An erster Stelle ist hier die 
Richtlinie VDI 2057 [9] zu nennen, 
die in jüngster Zeit vollständig 
überarbeitet wurde.  

Die Richtlinie VDI 2057 Blatt 1 
behandelt alle Aspekte der Mes-
sung, Bewertung und Beurteilung 
von Ganzkörper-Vibratio nen und 
stellt in der Neufassung eine voll-
ständige Anpassung an die interna-
tionale Norm ISO 2631–1:1997 [10] 
dar, auf die der EU-Richtlinienvor-
schlag Bezug nimmt. VDI 2057 
Blatt 2 behandelt Messung, Bewer-
tung und Beurteilung von Hand-
Arm-Vibrationen und basiert im We-
sentlichen auf den überarbeiteten 
Normen ISO 5349, Teile 1 und 2 
[11], die unverändert auch in das 
Europäische Normenwerk als EN ISO 
5349 übernommen werden. Der EU-
Richtlinienvorschlag nimmt, soweit 
es die Hand-Arm-Vibrationen be-
trifft, auf diese Normen Bezug.  

Zur einheitlichen Ermittlung der 
Vibrationsemissions-Kennwerte für 
Maschinen und Geräte wurden zahl-
reiche Europäische Normen erarbei-
tet, die sowohl die Messbedingun-
gen als auch die Anwendung gleich-
artiger, für den vorgesehenen Ein-
satz repräsentativer Betriebsbedin-
gungen standardisieren. 

 Als Beispiele für diese umfang-
reiche Normenreihe seien genannt: 
EN 1032:1996 [12], EN 1033:1995 
[13], EN 28662–1: 1992 mit zahl-
reichen Folgeteilen für einzelne 
Maschinenarten [14].  

Die Umsetzung der gesetzlichen 
Vorschriften zum technischen und/
oder organisatorischen Vibrations-
schutz an den Arbeitsplätzen, an 
denen die Gefährdungsbeurteilung 
Werte im gesundheitsgefährdenden 
Bereich ergeben hat, wird ebenfalls 
durch Normen und VDI-Richtlinien 
unterstützt. Als Beispiele seien hier 
genannt die DIN V 45695:1996 
[15], die DIN EN 30326–1:1994 
[16] und die Richtlinie VDI 3831 
[17].  

Ermittlung der Vibrations-
gefährdung an Arbeitsplätzen 

Vergleichbar der Lärmeinwirkung 
an Arbeitsplätzen wird auch für die 
Vibrationsbelastung zur Gefähr-
dungsbeurteilung ein auf täglich 
achtstündige Einwirkung bezogener 
Einzahlwert als „Beurteilungsbe -
schleunigung“ (entsprechend [9] 
Blatt 1) bzw. „Tages-Schwingungs-
belastung“ (entsprechend [9] Blatt 
2) ermittelt. Im EU-Richtlinienvor-
schlag werden dafür die Begriffe 
„Tagesexposition“ (Ganzkörpervi -
bra tionen) bzw. „Tagesexpositions-
wert“ (Hand-Arm-Vibrationen) ver-
wendet. Diese Begriffsvielfalt er-
schwert das Verständnis in der Be-
triebspraxis und sollte spätestens 
bei der nationalen Umsetzung der 
EU-Richtlinie bereinigt werden.  

Bild 3 l  Auf den mensch-
lichen Körper bezogenes 
Koordinatensystem zur 
Messung  der Ganzkör-
per-Vibrationseinwirkung 
[9]. 

Bild 4 l  Auf den umfassten Gerätegriff bezogenes Koordinatensystem zur Messung  
der Hand-Arm-Vibrationsbelastung [9]. 
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Grundsätzlich gilt, dass an der 
Einleitungsstelle der Vibrationen in 
den menschlichen Körper, also an 
den Händen bzw. an den Füßen des 
stehenden und am Gesäß des sit-
zenden Menschen die übertragene 
Schwingbeschleunigung in drei 
senkrecht zueinander angeordneten 
Richtungen als Effektivwert gemes-
sen und mit jeweils spezifischen 
Frequenzbewertungskurven bewer-
tet wird. Das für die Ausrichtung der 
drei Beschleunigungsaufnehmer 
festgelegte Koordinatensystem ist 
für Ganzkörper-Vibrationen auf den 
menschlichen Körper (Bild 3) und 
für Hand-Arm-Vibrationen auf den 
umfassten Gerätegriff (Bild 4) be-
zogen. Der EU-Richtlinienvorschlag 
sieht die vektorielle Zusammenfas-
sung der frequenzbewerteten Be-
schleunigungsmesswerte der drei 
Koordinatenachsen zu einem Ein-
zahlwert vor (Hand-Arm-Vibratio-
nen). Die entsprechenden Berech-
nungsformel für Hand-Arm-Vibra-
tionen findet sich in der im EU-
Richtlinienvorschlag angegebenen 
Norm ISO 5341–1:2001. Für Ganz-
körper-Vibrationen wird der höchs -
te Wert der frequenzbewerteten Be-
schleunigungseffektivwerte der Be-
urteilung zu Grunde gelegt (Bezug 
auf ISO 2631–1:1997).  

Die Berechnung der Tages-Vibra-
tionsbelastungs-Kennwerte erfor-
dert die Bestimmung der tatsäch-
lichen täglichen Gesamteinwir-
kungsdauer. Die bezogenen Normen 
enthalten die für einzelne oder 
mehrere Einwirkungen pro Tag an-
zuwendenden Berechnungsformeln. 

Da für eine gewisse Übergangs-
zeit noch nicht alle zur exakten Ge-
fährdungsbeurteilung erforderli-
chen Vibrationsmesswerte zur Ver-
fügung stehen werden, erlaubt der 
EU-Richtlinienvorschlag auch eine 
Schätzung der Tages-Beurteilungs-
kennwerte anhand der Hersteller-
angaben über die Vibrationsemis-
sion der Maschinen und Geräte un-
ter Zugrundelegung der individuell 
zu ermittelnden tatsächlichen täg-
lichen Einwirkungsdauer. Dabei 
sollte aber berücksichtigt werden, 
welche genormten Betriebsbedin-
gungen bei der Messung der vom 
Hersteller angegebenen Kennwerte 
angewendet worden sind. In den 
Normen werden in der Regel reprä-
sentative Betriebsbedingungen 

standardisiert, während im indivi-
duellen Praxiseinsatz durchaus we-
sentlich höhere Vibrationsemissio-
nen beobachtet werden können. In 
diesen Fällen wird eine exakte 
messtechnische Ermittlung der ein-
wirkenden Schwingbeschleuni-
gungswerte unumgänglich sein.  

K-Wert oder Schwing-
beschleunigung a 

Sollen zur Gefährdungsbeurtei-
lung eventuell bereits früher ermit-
telte Vibrationskennwerte heran-
gezogen werden, die auf Messungen 
nach den Empfehlungen der Aus-
gabe Mai 1987 der Richtlinie 
VDI 2057 beruhen, so handelte es 
sich damals um sog. K-Werte, die 
aus den Messwerten der frequenz-
bewerteten Schwingbeschleuni-
gung durch Multiplikation mit spe-
zifischen Faktoren errechnet wur-
den. Sie lassen sich nicht direkt mit 
den Beschleunigungsgrenzwerten 
des EU-Richtlinienvorschlags ver-
gleichen und entsprechen auch 
nicht den von den Herstellern anzu-
gebenden Vibrations-Emissions-
kennwerten. 

Unter Anwendung der seinerzeit 
bei der Berechnung der K-Werte aus 
den frequenzbewerteten Beschleu-
nigungsmesswerten verwendeten 
Faktoren (nun als Quotienten anzu-
wenden), ist ein „Zurückrechnen“ 
zur weiteren Verwendung bei der 
Gefährdungsbeurteilung nach dem 
EU-Richtlinienvorschlag möglich. 

Folgende Faktoren wurden für 
die Berechnung der K-Werte ange-
wendet:  
● Hand-Arm-Vibrationen (für alle 
drei Messrichtungen): 

 KX , Y, Z = Bewertete Schwingstärke 
 axw, ayw, azw = frequenzbewertete 
Beschleunigung          in den Messrich-
tungen  

  

Beurteilung der Gesundheits-
gefährdung  

Da es bisher in Deutschland 
keine allgemein gültige Präventi-
onsvorschrift für die Gefährdung 
durch Vibrationseinwirkung bei der 
Arbeit gab (mit Ausnahme des 
Bergbaubereichs), konnte die in der 
Richtlinie VDI 2057 Blatt 3 (Aus-
gabe Mai 1987) enthaltene Richt-
wertkurve für das Beurteilungskri-
terium Gesundheit nur als Empfeh-
lung betrachtet werden. Die dort für 
täglich achtstündige Einwirkung 
ablesbare Beurteilungsschwing-
stärke Kr = 16,2 wurde allerdings in 
speziellen Anwendungsbereichen 
(Bergbau, Berufskrankheiten) als 
Beurteilungskriterium im Sinne des 
derzeitigen Kenntnisstands zu-
grunde gelegt. Eine erst kürzlich 
abgeschlossene epidemiologische 
Studie im Auftrag des Hauptverban-
des der gewerblichen Berufsgenos-
senschaften [18] hatte diese An-
nahme bestätigt und zugleich auf-
gezeigt, dass bei bestimmten Vibra-
tionen (z. B. stark stoßhaltige Vi-
brationen) ein erhöhtes Gesund-
heitsrisiko existiert. 

Der EU-Richtlinienvorschlag, der 
im Sinne des Artikels 137 des Ams-
terdamer Vertrags Mindestvorschrif-
ten zum Schutz von Sicherheit und 
Gesundheit vor der Gefährdung 
durch Vibrationen enthält, sieht 
folgende Expositionsgrenzwerte vor 
(für täglich achtstündige Einwir-
kung): 
Hand-Arm-Vibrationen:   5 m/s² 
Ganzkörper-Vibrationen: 1,15 m/s² 

Als Expositionsauslösewerte, bei 
deren Überschreitung im einzelnen 
festgelegte Präventionsmaßnah-
men durchzuführen sind, sollen fol-
gende Werte gelten (für täglich 
achtstündige Einwirkung): 
Hand-Arm-Vibrationen:  2,5 m/s² 
Ganzkörper-Vibrationen:  0,6 m/s² 

In einer von Deutschland zum 
Ratsprotokoll abgegebenen Erklä-
rung wird darauf hingewiesen, dass 
entsprechend dem arbeitswissen-
schaftlichen Kenntnisstand der Ex-
positionsgrenzwert für Ganzkörper-

KH
a= 6 3 2, hw

m/s

KX
a= 28 2

xw

m/s

KY
a

= 28 2
yw

m/s

KZ
a= 20 2

zw

m/s

    KH = Bewertete Schwingstärke 
      ahw = frequenzbewertete Beschleu-
nigung 
● Ganzkörper-Vibrationen (getrennt 
für die Messrichtungen X, Y und Z) 
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